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5.2.3 Außenanlagen 

5.2.3.1. Berücksichtigung der Außenanlagen in den nach WertV 
normierten Verfahren 

 
Die in der Wertermittlungsverordnung (WertV) normierten Verfahren zur Bewertung bebauter 
und unbebauter Grundstücke berücksichtigen den Wert der Außenanlagen in unterschiedlicher 
Weise. Sie werden grundsätzlich dann bewertet, wenn davon auszugehen ist, dass sie den 
Verkehrswert beeinflussen. 
 
Innerhalb des in den §§ 13 und 14 WertV normierten Vergleichswertverfahrens werden die 
Außenanlagen in der Regel nicht separat berücksichtigt. Dies ist darin begründet, dass im 
Rahmen der Verkehrswertermittlung über das Vergleichswertverfahren nur solche Kaufpreise 
herangezogen werden dürfen, die in Art und Maß der baulichen Nutzung, den Lagekriterien 
sowie in allen weiteren wertbeeinflussenden Merkmalen hinreichend übereinstimmen oder 
mittels so genannter Umrechnungskoeffizienten sinnvoll vergleichbar gemacht werden können. 
Zweifelsohne gehören auch die Außenanlagen zu den zu vergleichenden Punkten, wenngleich 
diese häufig nur zu einem geringen Teil die Höhe des Verkaufspreises beeinflussen. Der Wert 
der Außenanlagen darf nur dann gesondert in der Wertermittlung berücksichtigt werden, wenn 
die Vergleichsmerkmale des Bewertungsgrundstücks hinsichtlich der Außenanlagen von denen 
der Vergleichsgrundstücke abweichen und keine weitere Umrechnung der Vergleichspreise 
aufgrund dieses Umstands erfolgt ist. 
 
Das Ertragswertverfahren (§§ 15 bis 20 WertV) orientiert sich an den Überschüssen zukünftiger 
Zahlungsströme. Diese werden aus der Qualität und Werthaltigkeit des Gesamtobjekts heraus 
erzielt. Auch in diesem Fall wäre demnach eine separate Bewertung der Außenanlagen nicht 
korrekt, da diese zu dem den Ertrag erzielenden Gebäude zählen. Unbeschadet dessen können 
außerordentlich hochwertig gestaltete Außenanlagen im begründeten Einzelfall über die 
sonstigen wertbeeinflussenden Merkmale gemäß § 19 WertV berücksichtigt werden. 
 
Eine gesonderte Bewertung von Außenanlagen ist in der überwiegenden Zahl der Fälle einzig 
im Rahmen des Sachwertverfahrens (§§ 21 bis 25 WertV), das sich an den Kostenüber-
legungen der Marktteilnehmer orientiert, sinnvoll und erforderlich. Letztlich beantwortet das 
Sachwertverfahren die Frage danach, welchen Wert die erstmalige Errichtung des 
Wertermittlungsgegenstands hätte, wenn dieses konkrete Objekt am Tag der Wertermittlung 
neu zu errichten wäre.  
 
In den in diesem Fall zu berücksichtigen Herstellungskosten müssen auch die Kosten der 
Außenanlagen erfasst werden, sofern diese noch nicht an anderer Stelle in das Verfahren 
eingegangen sind. In § 21 Abs. 4 WertV hat der Verordnungsgeber ausdrücklich festgelegt, 
dass der Herstellungswert von Außenanlagen und auch von sonstigen Anlagen sodann nach 
Erfahrungssätzen oder nach den gewöhnlichen Herstellungskosten ermittelt wird. 
§ 21 Abs. 1 WertV weist ausdrücklich darauf hin, dass die in den §§ 22 bis 25 WertV weiteren 
Regelungen auch auf die Bewertung von Außenanlagen und sonstigen Anlagen anzuwenden 
sind. Hierbei handelt es sich um die Ermittlung des Herstellungswerts der Gebäude, die 
Wertminderung wegen Alters sowie Baumängeln und Bauschäden und die Berücksichtigung 
sonstiger wertbeeinflussender Umstände. 
 
Nun stellt sich zunächst die Frage, welche in der Wertermittlung zu berücksichtigenden 
Positionen in den Begriffen Außenanlagen und sonstige Anlagen enthalten sind. 
 
 
 
5.2.3.2. Begriffsbestimmung 
Unter Punkt 3.6.1.2 der WertR 2006 (Wertermittlungsrichtlinien 2006) wird festgestellt, dass die 
Ermittlung des Wertanteils der baulichen Außenanlagen in der Regel auf der Grundlage von 
Erfahrungswerten erfolgt. Dies scheint zunächst den Regelungsinhalten der WertV zu 
entsprechen. Zu beachten ist jedoch, dass hier einzig die Rede von baulichen Außenanlagen 
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ist. Die sonstigen Anlagen werden nicht explizit erwähnt.  
 
Aus der Systematik der WertV heraus sind unter den sonstigen Anlagen Anpflanzungen zu 
verstehen; bei den in der WertV erwähnten Außenanlagen handelt es sich demnach um die 
baulichen Außenanlagen (vgl. Kleiber, Simon, Weyers, Verkehrswertermittlung von 
Grundstücken, 4. Auflage 2002, S. 1789).  
 
Sowohl in der WertV als auch in den WertR 2006 sind keine weiterführenden Erläuterungen zu 
den Begriffen Außenanlagen und sonstige Anlagen enthalten. 
 
Hilfsweise müssen hier weitere Quellen herangezogen werden. Die Definition der Außen-
anlagen gemäß DIN 276 (Kosten im Hochbau, Ausgabe Juni 1993) lautet beispielsweise wie 
folgt: 
 
„Unter der Kostengruppe Außenanlagen werden sämtliche Kosten zusammengefasst, die 
infolge von Erd- und Geländearbeiten auf dem Baugrundstück zu dessen Nutzung erforderlich 
werden, sowie alle Kosten, die bei Einbau und Anlegen von Versorgungs-, und Verkehrs- oder 
Sonderanlagen auf dem Baugrundstück, d.h. von der Grundstücksgrenze bis zum Bauwerk, 
entstehen. Abzugrenzen sind diese Kosten von der Kostengruppe 200 >>Herrichten und 
Erschließen<<.“ 
 
Die Abgrenzung der Außenanlagen gemäß Kostengruppe (KG) 500 sowie der Position 
Herrichten und Erschließen nach Kostengruppe 200 kann wie folgt dargestellt werden: 
 
 

Post 

Wasser / Abwasser 

 

Straßenmitte Grundstücksgrenze 

Strom / Gas Strom / Gas 

Post 

Wasser / Abwasser 

Kostengruppe 500 nach DIN 276 Kostengruppe 200 nach 
DIN 276 

 
 
Die obige Darstellung zeigt, dass die zur Ver- und Entsorgung des Grundstücks notwendigen 
Anlagen jedweder Art vom öffentlichen Straßenraum aus bis an die Grundstücksgrenze heran in 
der Kostengruppe 200 nach DIN 276 erfasst werden. Die im Zusammenhang mit der 
Kostengruppe 200 entstehenden Kosten werden über Beiträge und Gebühren finanziert. Von 
der Grundstücksgrenze aus bis vor den Übergabepunkt im anzuschließenden Gebäude zählen 
diese Anlagen zur Kostengruppe 500 nach DIN 276. Gleiches gilt beispielsweise für 
gepflasterte Wegeflächen o.ä.. Die Aufteilung wird nach DIN 276 entsprechend den 
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Eigentumsverhältnissen vorgenommen, die sich in der Regel an der Grenze des 
Baugrundstücks orientieren. 
 
In der DIN 276 (Kosten im Hochbau, Ausgabe Juni 1993) wird innerhalb der Kostengruppe 500 
nach sechs Unterkostenarten unterschieden, wobei jede dieser Unterkostenarten eine weitere 
Gliederungsebene enthält.  
 
Im Zusammenhang mit der Verkehrswertermittlung stellt sich nun die Frage, wie diese 
Unterkostenarten den baulichen Außenanlagen oder den sonstige Anlagen zugeordnet werden 
können. Aufgrund der Erläuterungen der DIN 276 zu den einzelnen Unterkostenarten lässt sich 
ableiten, dass einzig die Unterkostenart 510 – Geländeflächen – sowie unter Umständen die 
Unterkostenart 590 die sonstigen Anlagen zum Inhalt haben. In der Unterkostenart 510 werden 
Positionen wie Pflanzen (KG 514, Einsetzen und Fertigstellungspflege von Pflanzen und 
Gehölzen) oder Rasen (KG 515, Anlegen von Rasenflächen einschließlich 
Fertigstellungspflege) erfasst. 
 
Alle weiteren Unterkostenarten umfassen im weitesten Sinne die (baulichen) Außenanlagen, die 
nach WertR 2006 in der Regel aufgrund von Erfahrungswerten in der Wertermittlung 
berücksichtigt werden. 
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510 Geländeflächen wie z.B. 
 

 Pflanzen 
 Rasen 
 Begrünung unterbauter Flächen 

 

520 Befestigte Flächen wie z.B.  
 

 Wege, Straßen, Plätze 
 Stellplätze 
 Spielplatzflächen 

 

530    Baukonstruktionen in Außenanlagen wie z.B.  
 

 Einfriedungen 
 Mauern 
 Kanal- und Schachtbauanlagen 

  

540    Technische Anlagen in Außenanlagen wie z.B.
 

 Abwasseranlagen 
 Wasseranlagen 
 Wäremversorgungsanlagen 

 

590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen 
 

 alle Kosten, die im Zusammenhang mit 
den Außenanlagen nicht unter den 
vorherigen Kostenarten erfasst sind 

 

550 Einbauten in Außenanlagen 
 

 Fahrradständer 
 Pflanzbehälter 
 Spiel- und Sportgeräte 

sonstige Anlagen gemäß 
WertV 

(bauliche) Außenanlagen 
gemäß WertV 

u.U. auch sonstige Anlagen 
gemäß WertV 
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